
930 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrat~s x. GP. 

Bericht 
des Verfassungsausschusses 

über die Regierungsvorlage (841 der Bei,;. 
lagen): Bundesgesetz, betreffend DicJ]st
zweige, Anstellungserfordernisse und Amts-

titel von Bundesbeamten 

wurf könnten jedoch bis 30. November 1965 
nicht abgeschlossen werden, weil noch längere 
Verhandlungen mit Bundesdienststellen und Be
dienstetenvertretern sich als notwendig erwiesen 
haben. 

Der der Ausschußberatung zugrunde gelegene Desgleichen ist auch eine Neuregelung der 
Gesetzentwurf setzt sich zum Ziel, die Rechts- Dienstzweigeverordnung seit längerer Zeit in 
vorschriften auf dem Gebiete der Dienstzweige, Ausarbeitung. Für diese Materie gelten ebenfalls 
Amtstitel von Bundesbeamten und Prüfungs- die im vorstehenden dargelegten Gründe und 
vorschriften, soweit diese als Anstellungserfor- überdies die Notwendigkeit, die bisher erstellten 
dernis für den Bundesdienst relevant sind, auf Entwürfe der Rechtsansicht des Verfassungs
eine verfassungsrechtlich einwandfreie Rechts- gerichtshofes anzupassen. 
grundlage zu stellen. Es erscheint daher als zweckmäßig, bis zur 

Der Verfassungsgerichtshof hat mit seinem endgültigen Neuregelung der vom Erkenntnis 
Erkenntnis vom 16. Dezember 1964, Z1. G 19/ des Verfassungsgerichtshofes betroffenen Mate-
64, V 22, 23/64, den § 6 Abs. 3 des Gehalts- rien keine materiellen -Änderungen vorzu
überleitungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1947, in der nehmen und den vom Verfassungsgerichtshof 
Fassung des Bundesgesetzes BGB1. Nr. 93/1959 aufgezeigten formalen Mangel dadurch zu be
mit Wirkung ab 1. Dezember 1965 aufgehoben; seitigen, daß die gesamte einschlägige Materie 
die Aufhebung wurde im wesentlichen damit vorübergehend auf Gesetzesstufe gehoben wird. 
begründet, daß die Gesetzesstelle den Verord- Diesem Zweck dient der vorliegende Gesetz
nungsinhalt- nicht dem Art. 18 Abs. 2 B.-VG. entwurf. Die Anlage 1 ~nthält die Fundstellen 
entsprechend ausreichend umschreibt. Die auf- der Dienstzweigeverordnungen, die Anlage 2 die 
gehobene Gesetzesstelle bildet die Grundlage Fundstellen der in den Reichs- und Bundes
für die Erlassung der Dienstprüfungsvorschrif- gesetzblättern und' die Anlage 3 solche der in 
ten der Bundesbeamten. allgemein zugänglichen Verlautbarungsorganen 

Durch das Erkenntnis des Verfassungsgerichts- kundgemachten Prüfungsvorschriften. 
hofes sind über den Anlaßfall hinaus auch aie Der Verfassungsausschuß hat die Regierungs
Dienstzweigeverordnungen für die verschiede- vorlage in seiner Sitzung am 11. November 1965 
nen Besoldungsgruppen der Bundesbeamten be- in Verhandlung gezogen und nach einer Debatte, 
troffen. in der außer dem Berichterstatter die Ab-

Wie dem Ausschuß berichtet wurde, ist eine geordneten Dr. va n Ton gel und 
Neugestaltung des Dienstprüfungswesens schon Dr. Mi g sc h das Wort ergriffen, angenom
vor der Erlassung des erwähnten Erkenntnisses men. 
des Verfassungsgerichtshofes von der Bundes- Der VerfassungsaussdlUß stellt sohin den A n
regierung in Angriff genommen werden. Es ist t rag, der Nationalrat wolle dem von der 
eine gesetzliche Regelung in Vorbereitung, welche Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf 
alle die für alle Dienstprüfungen wesent-. (841 der Beilagen) mit den a n g e s chi 0 s- . /. 
lichen Bestimmungen sowie eine verfassungs- sen e n Ab ä n der u n gen die verfassungs
rechtlich einwandfreie Grundlage für die Er- mäßige Zustimmung erteilen. 
lassung der Einzelheiten der Prüfungsvorschrif- , 
ten enthalten soll. Die Arbeiten an diesem Ent- Wien, am 11. November 1965 

Dr. Kranzlmayr 
Berichterstatter 

Pr. Winter 
Obmann 

930 der Beilagen X. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



2 930 der Beilagen 

). 
Abänderungen 

zur Regierungsvorlage in 841 der BeiJagen 

1. In der Anlage 2 ist am Ende anzufügen: 

"Gehobener Fachdienst an Bibliotheken BGBl. Nr. 192/1965." 

2. In der Anlage 3 ist zu streichen: 

"Prüfung für den Nachweis der praktischen Verordnungsblatt für den Bereich des' Bundes-
Fertigkeit in fMaschinschreiben in Verbindung ministeriums für Unterricht Nr. 121/1950 
mit Kurzschrift (Stenotypieprüfung) 

Neue Fassung dieser Prüfungsvorschrift unter Verotdnungsblatt für den Bereich des Bundes-
Ausschluß der Kanzleiprüfung ministeriums für Unterricht Nr. 112/1958". 

3. In der Anlage 3 ist zu streichen: 

"Post- und Telegraphenprüfungsordnung 1. Ab
änderung 

Post- und Telegraphenprüfungsorqnung 1953; 
-Abänderung beziehungsweise Ergänzung der 
Prüfungspläne IX, IX A, X, XI und XI A 

Post- und Telegraphenprüfungsordnung 1953; 
Abänderungen und Berichtigungen". 

4. In der Anlage 3 ist in der Spalte "Verlaut
bart in" an Stelle 

"Post- und Telegraphenverordnungsblatt Nr. 2/ 
1953, 1/2 und Ni. 7/1953, II/42, 

Post- und Telegraphenverordnungsblatt Nr. 27/ 
1955, 1/97, . 

5. In der Anlage 3 ist bei der "Vorschrift über 
die Zuerkennung der Eignung zum Musikunter
offizier" statt "J ahrgang 1961, N r. '153" zu 
setzen "J ahrgang 1965, Nr. 52.". 

6. In der Anlage 3 hat e; in der Rubrik "Prü- . 
fungsvorschrift für" an Stelle von 

"Prüfung für den Fachdienst der Arbeitsver-
mittlung" und . 

"Prüfung für den mittleren Dienst der Arbeits
vermittlung" zu lauten: 

"Prüfung für den Fachdienst der Arbeitsver
mittlung bei den Arbeitsämtern, 

Prüfung für den mittleren Dienst der Arbeits
vermittlung bei den Arbeitsämtern". 

Post- und Telegraphenverordnungsblatt Nr. 6/ 
7. In der Anlage 3 ist in der Spalte "Prüfungs-

14/ vorschrift für" an Stelle 
1958, 1/27, , 

Post- und Telegraphenverordnungsblatt Nr. 
1965, 1/44" 

zu setzen: 

"Verfügung Nr. '1/2, Post- und Telegraphenver
ordnungsblatt Nr. 2/1953, in der Fassung der 
Verfügungen Nr. II/42, Post- und Telegra
phenverordnungsblatt Nr. 7/1953, Nr. 1/97, 
Post- und Telegraphenverordnungsblatt 
Nr. 27/1955, Nr. 1127, Post- und Telegraphen
verordnungsblatt Nr. 6/1958 und Nr. 1/44, 
Post- und Telegraphenverordnungsblatt 
Nr. 14/1965." 

"Prüfung für den höheren Dienst an den Unter
suchungsanstalten der Sanitätsverwaltung, an 
den land- und forstwirtschaftlichen Lehr- und 
Versuchsanstalten und an den veterinär-medi
zinischen Bundesanstalten sowie an physi
kalisch-technischen oder chemischen Labora
torien" 

zu setzen 

"V orschrift über die Prüfung für den Höheren 
Dienst an den Bundesanstalten für Lebens
mi ttelun tersuchung." 
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